
1. Kapitel: Aufstellung unter FortfÅhrungsprognose

1.1 Generelle Bedeutung der going concern-Pr�misse
Gem�ß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB ist bei der Bewertung der im handelsrechtlichen Jahresabschluss
ausgewiesenen VermÇgensgegenst�nde und Schulden grunds�tzlich von der FortfÅhrung der
Unternehmenst�tigkeit auszugehen, sofern dem nicht „tats�chliche oder rechtliche Gegeben-
heiten“ entgegenstehen. Daher mÅssen sich sowohl UnternehmensfÅhrung als auch Ab-
schlussprÅfer zu jedem Bilanzstichtag mit der Frage auseinander setzen, ob bzw. inwieweit
von dem Regelfall der UnternehmensfortfÅhrung nicht mehr oder nur eingeschr�nkt aus-
gegangen werden kann.

Dieser, auch in der angels�chsischen Rechnungslegung verankerte Grundsatz stellt eine der
wichtigsten Bilanzierungs- und Bewertungsregeln dar. Gerade vor dem Hintergrund der in den
letzten Jahren in der Praxis zu verzeichnenden spektakul�ren Schieflagen großer und bekann-
ter Unternehmen mit Beinahe-Insolvenzen oder tats�chlichen Insolvenzen ist zunehmend die
Problematik aufgeworfen worden, zu welchem zu definierenden Zeitpunkt die FortfÅhrung der
Unternehmenst�tigkeit als nicht mehr oder nur noch eingeschr�nkt gegeben zu bewerten ist.

Die Frage, wie lange ein Unternehmen seinen Jahresabschluss noch auf Basis der Annahme
der UnternehmensfortfÅhrung aufstellen kann bzw. unter welchen Voraussetzungen Ab-
schlussprÅfer die Bewertungsans�tze nach der Regelvermutung des going concern-Prinzips
noch tolerieren dÅrfen, stellt eine schwierige und zugleich weitreichende Problemstellung des
Bilanz- und PrÅfungsrechts dar. Erste Hilfestellung – gleichermaßen fÅr Ersteller wie PrÅfer –
bietet dazu der IDW PrÅfungsstandard „Die Beurteilung der FortfÅhrung der Unternehmens-
t�tigkeit im Rahmen der AbschlussprÅfung“ (IDW PS 270 vom 8. 5. 2003), der auch zahlreiche
Zweifelsfragen erÇrtert.

FÅr den Regelfall der Jahresabschlusserstellung unter der Annahme der FortfÅhrung der Unter-
nehmenst�tigkeit ist von der planm�ßigen Nutzung bzw. Verwertung der betreffenden Ver-
mÇgensgegenst�nde im Rahmen des Unternehmens auszugehen. Im Einzelnen ist dabei zu
unterstellen, dass:

" VermÇgensgegenst�nde des AnlagevermÇgens bis zum Ende ihrer gesch�tzten Nutzungs-
dauer im Unternehmen verbleiben und planm�ßig abzuschreiben sind;

" die Posten des UmlaufvermÇgens, insbesondere die Vorr�te, unter Beachtung des strengen
Niederstwertprinzips zu bewerten sind;

" fÅr Verbindlichkeiten unterstellt wird, dass sie im Rahmen der zukÅnftigen Unternehmens-
t�tigkeit planm�ßig beglichen werden;

" mit einer Liquidation verbundene spezifische Aufwendungen nicht in die Bewertung einge-
hen dÅrfen;

" schließlich s�mtliche gesetzlich vorgesehenen Bilanzierungshilfen, Bewertungswahlrechte
und Bewertungsvereinfachungen in Anspruch genommen werden kÇnnen.

Die eigentliche Beurteilung des going concern-Status durch die Unternehmensleitung sowie
die bilanziellen Auswirkungen bei einer Abkehr von der FortfÅhrungspr�misse werden in den
Kapiteln 1.3.2. ff. n�her betrachtet. Als Kernaussage kann an dieser Stelle aber bereits fest-
gehalten werden, dass sich in diesen F�llen die Bewertung der VermÇgensgegenst�nde unter
Ver�ußerungsgesichtspunkten vorwiegend nach den Verh�ltnissen des Absatzmarkts richtet;
tendenziell erfolgt eine Bilanzierung unter Liquidationsgesichtspunkten; allerdings unter Be-
achtung des Anschaffungs-/Herstellungskostenprinzips als Wertobergrenze!
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1.2 Beurteilung des going concern-Status durch die
Unternehmensleitung

1.2.1 Vorbemerkungen
Die Aufstellung des Jahresabschlusses gehÇrt zum Verantwortungsbereich der Unternehmens-
leitung. Diese hat letztlich Åber den going concern-Status zu entscheiden. Die Absch�tzung der
zukÅnftigen �berlebensf�higkeit und damit der UnternehmensfortfÅhrung kann sich nur auf
einen Åberschaubaren Zeitraum beziehen. Nach in Praxis und Literatur vorherrschender Mei-
nung ist der Bezug auf die L�nge eines Gesch�ftsjahres nach dem Bilanzstichtag als zeitlicher
Mindestprognosezeitraum relevant. Von diesem Richtwert kann oder muss einzelfallbezogen
aufgrund der zug�nglichen Informationen mÇglicherweise abgewichen werden. Dies bedeu-
tet: Sollten konkrete Erkenntnisse Åber wahrscheinliche, nicht mehr zu beseitigende negative
Entwicklungen, z. B. die in 15 Monaten bevorstehende Produktionseinstellung aufgrund des
Auslaufens einer fÅr die Existenz des Unternehmens wichtigen Produktionsgenehmigung
ohne reelle Verl�ngerungs- oder Ersatzchance eines Betriebsteils, bestehen, w�re eine Be-
schr�nkung auf entsprechende Angaben lediglich bezogen auf die kommenden zwÇlf Monate
unzul�ssig.

Es entspr�che nicht den tats�chlichen Verh�ltnissen i. S. des § 264 Abs. 2 HGB, wollte das Un-
ternehmen die erwartete Produktionseinstellung mit Bezug auf den n�chsten Jahresabschluss
zun�chst unberÅcksichtigt lassen und erst sp�ter die Bewertung unter Abkehr von der going
concern-Pr�misse anpassen.

Die eigentliche Schwierigkeit der Beurteilung des going concern ist somit in der Kl�rung der
Frage zu sehen, unter welchen Voraussetzungen der UnternehmensfortfÅhrung tats�chliche
oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen, die eine negative Fortbestehensprognose be-
wirken.

1.2.2 Abgrenzung zum allgemeinen Unternehmerrisiko
Nahezu jedes Unternehmen ist mehr oder weniger großen Gesch�ftsrisiken ausgesetzt. Dies
gilt Åbergeordnet fÅr gesamtwirtschaftliche Aspekte, z. B. konjunkturelle Entwicklungen einer
Gesamtwirtschaft einschließlich Ver�nderungen im Konsumverhalten bzw. Zins�nderungsrisi-
ken wie auch fÅr spezielle Branchenrisiken (z. B. anhaltende Stagnation bzw. Verdr�ngungs-/
Konzentrationswettbewerb im Bereich der Bauindustrie u. �.).

In einer gewissen Bandbreite sind aufgrund Åblicher Schwankungen negative Abweichungen
von einer erwarteten Gesch�ftsentwicklung (noch) nicht unÅblich und in gewissen Grenzen
dem allgemeinen Unternehmensrisiko zuzuordnen. Viele Unternehmen erleben im Laufe der
Jahre Phasen des Erfolgs und andererseits schwierigere Jahre. H�ufig haben Unternehmen
mehrere Verlustjahre verzeichnen mÅssen, ohne dass die Existenzf�higkeit ernsthaft in Frage
gestellt wird, z. B. weil eine ausreichende Bestandsfestigkeit durch eine hohe Eigenkapitalquo-
te infolge vorhandener stiller Reserven oder eine trotz der Verluste auskÇmmliche Liquidit�ts-
situation vorlag. Hier w�re eine Abkehr von der going concern-Bewertung nicht nur falsch, son-
dern wÅrde den ohnehin wirtschaftlich getroffenen Unternehmen weiteren, mÇglicherweise
dann irreparablen �ffentlichkeitsschaden zufÅgen. Eine Abkehrung vom going concern setzt
somit voraus, dass konkrete Umst�nde vorliegen oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
zu erwarten sind, die die Bestandsfestigkeit eines Unternehmens in den n�chsten ein bis zwei
Jahren ernsthaft gef�hrden.

Dabei gilt der Grundsatz: Bis sich ein gegenteiliger Eindruck objektiv nachvollziehbar verfestigt
hat, ist es geboten, bei bestehender Unsicherheit zun�chst von der FortfÅhrung der Unterneh-
menst�tigkeit auszugehen.

1.2.3 Entwicklungsbeeintr�chtigende Risiken
�ber das normale Unternehmensrisiko hinaus liegen entwicklungsbeeintr�chtigende Tatsa-
chen dann vor, wenn externe Risiken wie z. B. Marktver�nderungen, Wettbewerbsverschiebun-
gen, Preisentwicklungen, Beschaffungsengp�sse u.v. m. mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit
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einen erheblichen negativen Einfluss auf die weitere Entwicklung der VermÇgens-, Finanz- und
Ertragslage eines Unternehmens haben kÇnnen. Bei entsprechend eingerichtetem RisikofrÅh-
warnsystem kann solchen Risiken mÇglicherweise mithilfe geeigneter Gegenmaßnahmen be-
gegnet werden, z. B. durch Suche nach Ersatzlieferanten, Erschließung neuer Marktsegmente,
optimierte Lagerhaltung u. �.

1.2.4 Bestandsgef�hrdende Risiken

1.2.4.1 Allgemeines

Oftmals entwickelt sich aus zun�chst schwierigen Phasen im Rahmen des allgemeinen Unter-
nehmensrisikos infolge vom weiteren konkreten Hinzutreten entwicklungsbeeintr�chtigender
Tatsachen eine echte Bestandsgef�hrdung. Dem Unternehmen droht dann in aller Regel Zah-
lungsunf�higkeit und/oder die tats�chliche �berschuldung.

§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB spricht im Hinblick auf die going concern-Pr�misse von entgegenstehen-
den tats�chlichen und rechtlichen Gegebenheiten. Unter „tats�chlich entgegenstehenden Ge-
gebenheiten“ sind in erster Linie wirtschaftliche Sachverhalte und Entwicklungen zu sub-
sumieren. Beispiele hierfÅr sind insbesondere:

" AusschÇpfung s�mtlicher Kreditlinien bei Bestehen weiteren unabweisbaren Kreditbe-
darfs;

" Entzug von Betriebsgenehmigungen oder wichtigen Konzessionen, Auslaufen existenznot-
wendiger Patente;

" erhebliche Produktionsausf�lle wegen hÇherer Gewalt ohne versicherungsrechtliche Absi-
cherung;

" Wegfall des Zugangs zu Rohstoffm�rkten, z. B. aufgrund politischer Ver�nderungen;

" erhebliche Ausf�lle von Großkundenforderungen;

" ungenÅgende Eigenkapitalausstattung aufgrund anhaltender Verluste und

" wesentliche Ertragsverfallrisiken aufgrund schwindender Absatzm�rkte bzw. Markteintritt
von Neukonkurrenten bzw. Verschiebungen von Nachfrageverhalten ohne mÇgliche Reakti-
onsmÇglichkeit.

Insbesondere bei kumulativem Auftreten ist in der Praxis schnell eine negative Auswirkung
auf die Liquidit�tssituation des Unternehmens gegeben. Dies mÅndet dann h�ufig in „recht-
liche Gegebenheiten“, die einer UnternehmensfortfÅhrung entgegenstehen. Hierunter sub-
sumieren sich die insolvenzauslÇsenden Tatbest�nde einer

" drohenden bzw. schon eingetretenen Zahlungsunf�higkeit und

" drohenden bzw. eingetretenen �berschuldung.

Dass bei Vorliegen der Tatbest�nde Zahlungsunf�higkeit und/oder �berschuldung per se von
einer UnternehmensfortfÅhrung nicht mehr ausgegangen werden kann, muss an dieser Stelle
nicht weiter erÇrtert werden. Selbst wenn noch zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung trotz ein-
getretener Zahlungsunf�higkeit Sanierungschancen, z. B. weitere Kreditverhandlungen mit
Banken oder Gl�ubigermoratorien, erfolgversprechend sind, zwingt allein die insolvenzbedroh-
te aktuelle Situation des Unternehmens dazu, eine Bewertung unter Abkehr von der going con-
cern-Pr�misse vorzunehmen.

Dies gilt nicht fÅr den Fall der sog. Zahlungsstockung, welcher dann vorliegt, wenn das Nichtbegleichen
f�lliger Verbindlichkeiten aufgrund kurzfristigen Liquidit�tsengpasses innerhalb einer angenommenen
Frist – i. d. R. innerhalb von drei Wochen – wieder beseitigt wird.

Ein Unternehmen kann aktuell f�llige Verbindlichkeiten nicht mehr bezahlen, u. a. wegen eingetretener
Forderungsverluste. Zur Beseitigung dieser Zahlungsstockung werden kurzfristig Kredite beantragt, mit
der Bewilligung und ZuverfÅgungstellung wird in der n�chsten Woche gerechnet.
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In der Praxis weitaus komplizierter gestalten sich die �berlegungen bei Krisensituationen von
Unternehmen, falls zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung Zahlungsunf�higkeit und/oder �ber-
schuldung noch nicht eingetreten ist, aber in absehbarer Zeit (i. d. R. in den n�chsten zwÇlf
Monaten) droht.

1.2.4.2 Drohende Zahlungsunf�higkeit
Drohende Zahlungsunf�higkeit liegt vor, wenn ein Schuldner voraussichtlich nicht in der Lage
sein wird, die bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Zeitpunkt der F�lligkeit zu erfÅllen
(vgl. § 18 Abs. 2 InsO). „Voraussichtlich“ heißt in diesen Zusammenhang: mit Åberwiegender
Wahrscheinlichkeit. Die Beurteilung, ob in dem Prognosezeitraum – wenigstens die n�chsten
zwÇlf Monate – eine entsprechende Liquidit�tsgef�hrdung eintreten kann, ist seitens der Ge-
sch�ftsfÅhrung zu jedem Zeitpunkt der Krise, insbesondere aber zum Zeitpunkt der Bilanzer-
stellung, durch geeignete Untersuchungen und Planungsrechnungen zu ÅberprÅfen. Droht da-
nach tats�chlich - mit Åberwiegender Wahrscheinlichkeit – die Zahlungsunf�higkeit, ist bei
Aufstellung des Jahresabschlusses die Bewertung nach going concern nur zul�ssig, wenn das
Unternehmen Åber realistische Sanierungsressourcen verfÅgt, z. B. Ver�ußerung von Ver-
mÇgensgegenst�nden, weitere Einr�umung von Kreditlinien, Aushandlung von Stundungsver-
einbarungen mit Gl�ubigern u.v. m. Bei den �berlegungen, in wieweit kurzfristig Liquidit�ts-
bedrohungen abwendbar sind, kommen i. d. R. keine unternehmensstrategischen Reorganisati-
onsmaßnahmen in Betracht; vielmehr richten sich LÇsungsans�tze ausschließlich auf eine
deutliche kurzfristige Verbesserung der Liquidit�tssituation.

1.2.4.3 Drohende �berschuldung
�berschuldung i. S. des § 19 Abs. 2 InsO liegt vor, wenn das VermÇgen die bestehenden Ver-
bindlichkeiten nicht mehr deckt. Bei der Bewertung des VermÇgens des Schuldners ist jedoch
die FortfÅhrung des Unternehmens zugrunde zu legen, wenn diese nach den Umst�nden Åber-
wiegend wahrscheinlich ist. Es kommt also auf die seitens der UnternehmensfÅhrung zu er-
stellende Fortbestehensprognose an. F�llt diese nicht negativ aus, ist der �berschuldungssta-
tus zu – c. p. im Vergleich zu Liquidationswerten i. d. R. wesentlich hÇheren – FortfÅhrungswer-
ten aufzustellen. Hierbei sind die VermÇgensgegenst�nde im Gegensatz zur herkÇmmlichen
Bilanz mit sog. Zeitwerten anzusetzen. Realistisch vorhandene stille Reserven der Bilanzans�t-
ze werden hier aufgedeckt. Ergibt sich aus dem �berschuldungsstatus ein positiver Saldo, ist
die eigentliche Bilanzaufstellung unter going concern-Pr�missen gerechtfertigt.

Bei negativer Fortbestehensprognose sind die VermÇgensgegenst�nde im �berschuldungssta-
tus zu Liquidationswerten anzusetzen. Ergibt sich im Zeitpunkt der Bilanzerstellung auf dieser
Basis trotz drohender �berschuldung noch ein positiver VermÇgenssaldo, ist fÅr die Bewer-
tung im Jahresabschluss die Annahme der UnternehmensfortfÅhrung aufgrund der negativen
Zukunftsprognose nicht mehr angemessen.

ABB. 1: DurchfÅhrung einer Fortbestehensprognose
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Hinweis zum Verst�ndnis bei negativer Fortbestehensprognose:

" �berschuldungsprÅfung ist fÅr mÇgliche Insolvenzantragspflicht relevant.

1.2.5 Exkurs: BerÅcksichtigung von Gegenmaßnahmen zur Abwendung
einer latenten Krisensituation

In der Regel wird die Schwierigkeit im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bei einem krisenbehaf-
teten Unternehmen darin bestehen, nicht eindeutig eine negative oder positive Fortbestehens-
prognose mit hinreichender Sicherheit abgeben zu kÇnnen. Vielmehr wird sich aufgrund der
mit Prognosen einhergehenden Unsicherheit und der sich letztlich ergebenden Ermessens-
spielr�ume eine Beurteilungsbandbreite entwickeln. Ob eine positive Fortbestehensprognose
oder Liquidit�tsentwicklung (mit der Konsequenz einer dann unver�nderten going concern-Be-
wertung im Jahresabschluss) angenommen werden darf, h�ngt in starkem Maße von der Ab-
sch�tzung ab, inwieweit real der UnternehmensfÅhrung zur VerfÅgung stehende Sanierungs-
maßnahmen greifen. Bei der Einsch�tzung der Erfolgsaussicht ist mit der Sorgfalt eines or-
dentlichen und gewissenhaften Kaufmanns vorzugehen – die persÇnliche Meinung und Erwar-
tung oder bloßer gesunder Optimismus sind keine ausreichenden Argumente. Getroffene An-
nahmen und angestellte �berlegungen sollten ausreichend dokumentiert werden und nach-
vollziehbar sein.

Vornehmlich wird es kurzfristig darum gehen, die Liquidit�tssituation durch Verwertung von
VermÇgensgegenst�nden – mÇglichst solche mit stillen Reserven zwecks zus�tzlicher Verbes-
serung der Ertragssituation – zu st�rken. Mittelfristig wird die Zielsetzung sein, permanente
Verlustquellen nach Identifikation abzustellen. MÇglicherweise kommen auch Sanierungsbei-
tr�ge seitens der Gesellschafter (z. B. KapitalerhÇhung) in Frage. Gegebenfalls kÇnnen auch
RangrÅcktrittsvereinbarungen eine latente �berschuldungsituation kurz- und mittelfristig be-
seitigen.

In der n�chsten Stufe einer kurzfristigen Sanierung mit dem Ziel der Sicherung der FortfÅhrung
werden die Hausbanken, Gl�ubiger und mitunter die Belegschaft anzusprechen sein. In Frage
kommen:

" Sanierungskredite

" ErhÇhung von Kreditlinien

" Tilgungsaufschub

" Teilforderungsverzichte

" Verzicht auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld

" Flexibilisierung der Arbeitszeit u. �.

Mittelfristig – und damit i. d. R. Åber den Mindestprognosezeitraum und Bilanzierungszeit-
raum von einem Jahr hinausgehend – sind strategische Sanierungskonzepte aufzubereiten.
Diese kosten in der Regel einmalig viel Geld, z. B. im Rahmen von Sozialplanabfindungen, und
mÅssen oft in l�ngeren z�hen Verhandlungen mit den Hausbanken abgestimmt werden. Die
Absch�tzung, ob ein solches Sanierungskonzept letztlich erfolgreich umgesetzt werden kann,
hat grunds�tzlich mit Blick auf die vorzunehmende Fortbestehungsprognose wichtige Bedeu-
tung, kann jedoch fÅr die Beurteilung einer going concern-Bewertung im Zeitpunkt der Erstel-
lung des Jahresabschlusses aus dem angesprochenen Zeitmoment hinaus nicht Åberbewertet
werden. Hier spielen die angefÅhrten, eher kurzfristigen liquidit�tsbeeinflussenden Aspekte
mit dem Ziel der Sicherung einer �berlebensf�higkeit von wenigstens dem n�chsten Bilanz-
zeitraum eine Rolle.

1. Kapitel: Aufstellung unter FortfÅhrungsprognose

14

Schwierigkeit: Abgabe einer

eindeutigen Prognose mit

hinreichender Sicherheit

Kurzfristige: Liqidations- und

Ertragssituation verbessern

Mittelfristig: strategische

Sanierungskonzepte




